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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Diskussionslos nahm der Ständerat im Rahmen der nachgeführten Bundesverfassung
Art. 21 an, wonach die Kunstfreiheit gewährleistet ist. Bundesrat und Kommission
wiesen darauf hin, dass die freie Ausübung der Kunst zwar vom Bundesgericht nicht als
ungeschriebenes Verfassungsrecht anerkannt worden ist, dass sie aber den von der
Schweiz ratifizierten Konventionen der UNO und des Europarates entspricht. Der
Nationalrat stimmte ebenfalls zu. Ein von der SP unterstützter Antrag Thür (gp, AG),
neben der Freiheit der Kunst auch jene der Kultur verfassungsrechtlich zu verankern,
wurde mit 95 zu 57 Stimmen abgelehnt, weil es sich – nach den Worten von Bundesrat
Koller – bei der Freiheit der Kultur, einem extrem weiten und nicht abschliessend
definierten Begriff, nicht um einen selbständigen, direkt einklagbaren und
verfassungsmässig zu schützenden Gegenstand handeln kann. Die in letzter Zeit
geänderten Kantonsverfassungen und die internationalen Instrumente zeigten denn
auch, dass diese zwar die Freiheit der Kunst, nicht aber jene der Kultur garantieren. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.04.1998
MARIANNE BENTELI

1) AB NR, 1998, S. 856 f.; AB SR, 1998, S. 42

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 1


